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Liebe Ausstellerinnen und Aussteller,
liebe Besucherinnen und Besucher,

am 28. Mai 2026 feiern wir ein besonderes Jubildaum: den 10. Norddeutschen
Biogas-Branchentreff in der Landmaschinenhalle der DEULA Rendsburg.

Wir blicken zurlck auf ein Jahrzehnt voller Begegnungen, Innovationen und
Partnerschaften — und danken allen, die diesen Branchentreff gepragt haben.
Der groBe Erfolg 2025 hat gezeigt, wie wichtig dieser Marktplatz fur die Zu-
kunft der Biogasbranche ist.

Besonders freue ich mich lber die neue Kooperation mit dem Landesverband Erneuerbare Energien
Schleswig-Holstein eV. (LEE SH), der jetzt als maBgeblicher Partner die Bedeutung und Reichweite
des Branchentreffs weiter starkt und Uber die Grenzen von Schleswig-Holstein tragt. Gemeinsam set-
zen wir ein Zeichen fir Austausch, Wissenstransfer und die Zukunft der Bioenergie im Norden.

Ob als Aussteller oder Besucher — nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Netzwerk auszubauen, neue Projekte
anzustoBen und Impulse fir die Warmewende, die Sektorenkopplung und griinen Wasserstoff aus Bio-
gas zu setzen.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie 2026 dabei sind — als treuer Alt-Aussteller oder als neues Gesicht in
unserer wachsenden Community!

Sie wollen dabei sein? Dann kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail: birgit.zwicklinski@fabrik10.de
oder telefonisch unter 0049 — 176 61751682.

Mit freundlichen GriuBen

Birgit Zwicklinski fobrlk m ! M

Projektleitung » v abriki0.do




Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Branchenpartnerinnen und -partner,

Zehn Jahre Norddeutscher Branchentreff Biogas— ein Jahrzehnt voller
Innovation, Praxisndhe und Zusammenarbeit fir die Energiewende in
Schleswig-Holstein und darlber hinaus. Herzlichen Glickwunsch zu
diesem wichtigen Meilenstein und danke an alle Unterstitzer und Unter-
stltzerinnen

Biogas ist eng mit der Transformation des Energiesystems in Schles-
wig-Holstein verbunden. Es steht fir regionale Wertschépfung, land-
wirtschaftliche Verankerung und Versorgungssicherheit — und sorgt als
steuerbare Energiequelle fir das, was Wind und Sonne allein nicht leis-
ten kdnnen: Systemstabilitat und Flexibilitat.

Gerade in Schleswig-Holstein, wo wir bereits mehr erneuerbaren Strom erzeugen als wir verbrauchen,
wird Biogas zur zentralen Briicke in ein vollstandig erneuerbares Energiesystem. Ob als flexible Strom-
quelle, klimaneutrale Warmeversorgung oder Grundlage fur griines Gas — Biogas bleibt unverzichtbar
fur die Balance der Energiewende.

Mit der EEG-Reform 2026 stehen nun entscheidende Weichenstellungen bevor. Sie muss die Chancen
der Biogasbranche sichern: durch planbare Perspektiven fir bestehende Anlagen, klare Signale fir
Flexibilisierung und Anreize fur die Nutzung von Reststoffen und Kreislaufwirtschaft.

Der Norddeutsche Branchentreff Biogas ist seit 10 Jahren der Ort, an dem diese Themen diskutiert,
Ideen entwickelt und Lésungen sichtbar gemacht werden. Er zeigt, wie stark die Branche ist — techno-
logisch, wirtschaftlich und gemeinschaftlich.

Der LEE Schleswig-Holstein gratuliert herzlich zum Jubildum und dankt allen, die Biogas hierzulande
zu einem tragenden Pfeiler der Energiewende gemacht haben. Gemeinsam gestalten wir ein klima-
neutrales, zukunftsfahiges Schleswig-Holstein.

Mit besten GriBRen TV

Christian Andresen

Vorstandsvorsitzender des Landesverbands Erneuerbare Energien LEE.SH
Schleswig-Holstein e.V. (LEE SH) Aus dem Norden.

In die Zukunft.
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Zu den Messethemen gehoren alle Bereiche der Biogastechnologie

Im Fokus 2026

In diesen bewegten Zeiten ist der Norddeutsche Biogas-Branchentreff wichtiger denn je. Die poli-
tischen und rechtlichen Rahmenbedingungen befinden sich im Wandel, und gerade jetzt ist es ent-
scheidend, als Branche zusammenzustehen, Wissen auszutauschen und Orientierung zu geben. Unser
Branchentreff bietet die Plattform, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, gemeinsam Ldsungen zu
erarbeiten und die Zukunft der Bioenergie in Norddeutschland aktiv mitzugestalten.

Der 10. Norddeutsche Biogas-Branchentreff zeigt praxisnah und

kompakt, welche Themen die Branche im Norden bewegen.

Messethemen

Im Mittelpunkt des Branchentreffs stehen die Themen, die die Bioenergie-Branche derzeit bewegen:
die Rolle von Biogas und Biomasse in der Energiewende, flexible Einsatzmdglichkeiten zur Ver-
sorgungssicherheit, neue rechtliche Rahmenbedingungen und Marktmechanismen, sowie die Chancen
und Herausforderungen der Warmewende in Norddeutschland. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei
den politischen Entwicklungen und der Frage, welchen Stellenwert Biogas und Biomasse kiinftig im
Energiemix einnehmen werden.

* Biogas und Biomasse im Energiemix — Chancen, ¢ Technologische Entwicklungen und Substrat-
Herausforderungen, politische Entwicklungen strategien fiir die Zukunft

* Versorgungssicherheit und Flexibilitat durch ¢ und vieles mehr!
Biogasanlagen

* Rechtliche Rahmenbedingungen und mdgliche
Anderungen im EEG und Stromsteuerrecht

* Direktvermarktung, Intradayhandel und wirt-

schaftliche Perspektiven
« Kommunale Warmewende und die Rolle von Sle bestimmen die Messethemen aktiv mit!

Der Branchentreff ist die regionale Plattform fir
Austausch, Wissenstransfer und Netzwerke -
nahe an den Menschen, nahe an der Praxis, mit-
ten in Schleswig-Holstein.

Biogas in Norddeutschland

Warum teilnehmen?

Sichtbarkeit: Prasentieren Sie lhr Unternehmen vor einem hochkardtigen Fachpublikum.

* Netzwerk: Treffen Sie Entscheidungstrager, Politik, Verbande und Praxisbetriebe.

* Impulse: Erleben Sie die neuesten Trends aus Technologie, Politik und Wirtschaft.

* Direkter Austausch: Knlpfen Sie wertvolle Kontakte fiir konkrete Projekte.

* Jubildumsbonus: Profitieren Sie von der besonderen Strahlkraft des 10-jahrigen Jubildums.

www.biogas-branchentreff.de
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Weitere Eindriicke sowie Mitschnitte
von Vortragen finden Sie hier:



https://www.fabrik10.de/messen/norddeutscher-biogas-branchentreff-2025.htm

Allgemeine Informationen

In Kooperation mit dem

Landesverband Erneuerbare Energien
Schleswig-Holstein eV. (LEE.SH)

Walkerdamm 1 LEE.SH
24103 Kiel ezt

Veranstaltungsort

DEULA Schleswig-Holstein GmbH
DEULA - Landmaschinenhalle
Griner Kamp 13

24768 Rendsburg

Parkplatze
Es stehen ausreichend Besucher- und
Ausstellerparkplatze zur Verfligung

Eintritt

20,- € pro Person (inkl. ges. MwSt.)
Freier Eintritt fir Schiler*innen & Student*innen

Auf- und Abbauzeiten
Aufbauzeiten mit eigenem Standbau
Mittwoch, 27. Mai 2026: 12.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag, 28. Mai 2026: 7.00 bis 8.30 Uhr
Abbauzeiten
Donnerstag, 28. Mai 2026: 17.00 bis 21.00 Uhr
Freitag, 29. Mai 2026: 08.00 bis 11.00 Uhr

Offnungszeiten fiir Besucher
Donnerstag, 28. Mai 2026: 09.00 bis 17.00 Uhr

Hallenboden:
Fliesenboden

Messebau

Es darf nur schwer entflammbares Standmaterial
aufgebaut werden (B1-klassifiziert)! Diese Leistun-
gen konnen Sie optional bei uns buchen. Fiir Fra-
gen und Auskiinfte steht Ihnen das Messeteam von
fabrik10 unter Tel. 0176 61751682 zur Verfiigung.
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot fir
Sie. Ca. 6 Wochen vor der Messe werden Sie von
uns kontaktiert.
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Alle Flachen sind
mit Messewanden 125 € *
o ausgestattet. Die "
Standflache Seitenwande sind pro m?

1m kurzer als die
Standtiefe.

Auf Anfrage: Standflachen im AuBengelande
ab 15 m2 moglich: 50,- € * pro m?

Preisiibersicht

Stromanschluss 230V/3 kW

_ *
inkl. Verbrauch 125,- € netto

Preise fur Drehstrom Auf Anfrage

Werbepauschale

- >k
obligatorisch 200;- € netto

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Unteraustellerpauschale 250,- € netto*

Veranstalter & Projektleitung:
Birgit Zwicklinski
Promotion- und Eventagentur fabrik10
Klein Kéthel 17b, 17166 Hohen Demzin

Telefon: +49 176 61 75 16 82
Internet: www.fabrik10.de
E-Mail: b|rg|t ZW|ckl|nsk|@fabr|k1 0. de

fabrik [

se-avent-agen

Kooperatlonspartner

Heinz-Dieter Penno

empathie concept agentur

Zeppelinstr. 44/1, 73760 Ostfildern

Telefon: +49 1523 77620 70

E-Mail: heinz-dieter.penno.ext@fabrik10.de
©Fotos: fabrik10, pixabay.com
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Standflachen (zzgl. 200,- € Werbepauschale und 30,- € Energiepauschale®)

#3 o F 2 T 3LE 3 hzZ2 o F & o A 2E3
2 |3 3| 9 |12 LiZ2SeE | 13559 62 4 4 16 125-€ 2000-€ 2230,-€
4 3 3 9 125-€ 1125-€ 1.355-€ 64 4 4 16 125-€ 2000-€ 2.230-€
6 3 3 9 | 125rE| ilZ5eE 1.355,- € 66 4 4 16 125-€ 2000-€ 2.230,-€
8 |4 3 12 125-€ | 1.500,-€ 1.730-€ 68 4 4 16 125-€ 2000-€ 2.230-€
1© (8| S| O |i2Zsps| kiZess | 1esspE 70 4 4 16 125-€ 2000,-€ 2.230-€
12 4 3 12 125-€ 1500-€ 1.730,-€ 72 |4 4 16 | 125-€  2000-€ | 2230-€
14 6 3 18 125-€ 2.250,-€ 2480,-€ 74 4 4 16 125-€ 2000,-€ 2.230-€
1 | 5| 8| 18 | IZ259:E| k&/ere | Zil0seS 76 4 4 16 125-€ 2000,-€ 2.230-€
18 3 3 9 | 12srE| Lil25eE 1.355= & 7SS4 AN I RI25 €8 B0 00 SN I2I2S 0,2 €
20 [ 8] 8| @ |1Zs=E| k2B | 13850 E 80 (4 | 4 | 16 | 125-€  2000-€ | 2.230,-€
22 4 3 12 125-€ 1500-€ 1.730,-€ 8 4 4 16 125-€ 2000,-€ 2.230-€
24 4 3 12 125-€ 1500-€ 1.730-€ 8 4 4 16 125-€ 2000-€ 2.230-€
26 3 3 9 125-€ 1125-€ 1.355,- € 84 4 4 16 125-€ 2000-€ 2.230-€
28 3 3 1253 | ikilZese | 138852 86 (4 3 | 12 125-€ 1500,-€ 1.730-€
30 4 3 12 125-€ 1500-€ 1.730-€ 88 4 3 12 125-€ 1500,-€ 1730-€
32 3 3 9 125-€ 1125-€ 1.355,- € 90 4 | 3 | 12 [ 125-€| 1.500-€ @ 1730-€
34 4 2 8 125-€ 1.000-€ 1.230-€ 92 | 4 | 3 12 [125-€ 1.500,-€ | 1.730-€
39 | 8| 2| 6 |i12sE| 7E0Re 980,- € 1 8 8| 9 |125pE| kiZerE | 18R
38 3 2 & | 125 | 780rE 980,- € % 3 3 9 | 12srE | LiZBeE 1.355,- €
4004288 1125 - €1 1.000- € | 1.230,- € S |1 8 8| 9 1253 hiZ2SeE | 1288 E
42 3 2 6 125-€ 750-€ 980,- € 100 3 3 O |1259-<C| 1i2srE | 1355
44 12 5 60 125-€ 7500,-€ 7730,-€ 12 [ s | 8 | © |i2Zsps| k2 | 1lEissee
50 3 2 6 125-€ 750-€ 980,- € 104 3 3 9 | 12| Li2ZBeE 1.355,- €
52 |8 [ 3 [ 9 1252 l2ZsC [ k3552 106 27 | 1283 | S578rE | S3E05F 2
54 5 25 125 125-€ 1.562,50€ 1.792,50 € 108 10 5 50 125-€ 6.250,-€ 6480-¢€
56 3 3 9 | 12erE | 25 S 1,558 € 12 3 3 S | 12EeE [ i2Z5EE 1.355,- €
58 5 3 15 125-€ 1.875-€ 2105-€ 114 3 12 125-€ 1500-€ 1730-¢€
60 4 4 16 125-€ 2000-€ 2230-€ e | 3| 3 [ 9 [125:S] liZsrE | k3852

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Anmeldung

Ausstellerangaben

- RELOADED -

Donnerstag, 28. Mai 2026

Email: birgit.zwicklinski@fabrik10.de

ReChnungSStellung aN (wenn nicht Aussteller-Anschrift)

Ausstellerangaben und Angaben zu Ausstellungsprodukten dienen auch fur

den Eintrag im Ausstellerverzeichnis

Firma:

StraBe:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Die Teilnahmegebuhren werden in zwei Betrdgen berechnet: 50% 10 Tage
nach Erhalt der Auftragsbestatigung, 50% am 10.04.2026, mit der Schluss-

Mobilnr.:

rechnung. Diese Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen zur Zahlung fal-
lig. Bei Zulassungen von Anmeldungen, die innerhalb von acht Wochen vor

E-Mail:

Veranstaltungsbeginn erfolgen, wird die Zahlung des gesamten Rechnungs-
betrages sofort fallig.

USt.-ID:

Ihre Dienstleistung / Produkte

Ansprechpartner vor Ort (Name/Telefon):

(maximal bis 70 Zeichen)

Unterausstellerangaben

(es wird eine Unterausstellerpauschale von 250,-€ zzgl. MwSt. erhoben)

Firma:

StraBe:

Falls am Stand Gerate in Betrieb vorgefiihrt werden sollen, bitte die Gerate in
einem gesonderten Blatt genau beschreiben. Die Zulassung der Vorfiihrung

PLZ/Ort:

bleibt vorbehalten.

Wir beantragen die Bereitstellung folgender Flachen (gewlinschtes bitte ankreuzen): *Alle Flachen sind mit Messewanden aus-
gestattet. Die Seitenwande sind 1m kirzer als die Standtiefe, diese sind im Preis inbegriffen.

Standflache:  Breite m x Tiefe m Standfl./Nr. Flache m? *Preis/m? *Gesamtpreis
m X m 125.00 € €
Strom (inkl. Verbrauch): Stlckzahl | Pro Anschluss inkl. Verbrauch €
230V /1,8 kW 125.00 € €
Mébel Stiickzahl Preis
Stehtisch 70.00 € €
Barhocker 40.00 € €
Energieumlage v 30.00 € 30.00 €
Werbepauschale obligatorisch v 200.00 € 200.00 €
Unterausstellerpauschale 250.00 € €
Werbepauschale Unteraussteller 200.00 € €
*Gesamtpreis (netto) €

Ort Datum

Firmenstempel

Die vorliegende Anmeldung gilt It. Ausstellungsbedingungen nicht als Zulassung.

Gerichtsstand ist Sitz der Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur.
Die vorliegende Anmeldung und die Teilnahmerichtlinien (siehe www.fabrik10.de) werden anerkannt.

Unterschrift
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1. Anmeldung /Anerkennung

1.1. Fir die Anmeldung ist der vom Veranstalter, die
Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur heraus-
gegebene Vordruck zu verwenden. Die ausgefiillte und
rechtsverbindlich unterschriebene Anmeldung gilt als
Vertragsantrag. Mit der Abgabe der Anmeldung erkennt
der Aussteller die besonderen Ausstellungsbedingungen
sowie die Hausordnung fiir die Ausstellung an. Die An-
meldung ist bis zur Annahme oder Ablehnung durch den
Veranstalter unwiderruflich.

1.2. Im Falle der elektronischen Ubermittlung der Anmel-
dung (Internet-Anmeldeformular) ist die Anmeldung auch
ohne Unterschrift giltig.

2\Veranstalter

Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur
Klein Kothel 17b
17166 Hohen Demzin

3.Zulassung

3.1. Der Veranstalter, die Birgit Zwicklinski Promotion-
und Eventagentur, entscheidet ausschlieBlich iber die
Zulassung oder Nichtzulassung eines Ausstellers. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zur Ausstellung nicht zu-
gelassen sind Gegenstande, deren Handel auf Messen
und Ausstellungen durch gesetzliche Bestimmungen
untersagt sind. Der Aussteller erkennt mit der Anmel-
dung das Thema der Ausstellung an. Der Veranstalter
behilt sich das Recht vor, vom Thema abweichende Aus-
stellungsgegenstande zu untersagen.

3.2. Die Birgit Zwicklinski Promotions-und Eventagentur
kann vom Ausstellungsvertrag einseitig zuriicktreten,
wenn die Angaben des Ausstellers falsch waren oder Zu-
lassungsvoraussetzungen nicht mehr bestehen.

4. Namensverdéffentlichungen

4.1. Mit Einsendung der Anmeldung erteilt der Aussteller
dem Veranstalter die Zustimmung zur Verdffentlichung
des Namens des Anmelders, sowie gegebenenfalls wei-
terer Daten und Speicherung auf einem magnetischen
und/oder optischen Medium.

4.2. Erklarungen im Rahmen dieses Vertrages unterlie-
gen der Schriftform. Die-se wird auch durch Faxschrei-
ben oder E-Mail gewahrt.

5. Standaufbau

5.1. Der Aussteller bucht mit der Anmeldung eine in
den Ausschreibungsunterlagen definierte Ausstellungs-
flédche. Die in der Standbestétigung angegebene Stand-
flédche wird auf Anforderung des Ausstellers durch den
Veranstalter gekennzeichnet. Auf dieser Grundftdche
sind die Sténde aufzubauen. Der Aussteller muss mit
geringfiigigen Abweichungen in der Standabmessung
rechnen. Diese konnen sich ggf. unter anderem aus
den unterschiedlichen Wandstarken der Trennwénde
ergeben. Pfeiler, Saulen, Wandvorspriinge, Trennwande,
Verteilerkasten, Feuerldscheinrichtungen und sonstige
technische Einrichtungen sind Bestandteile der zuge-
teilten Standflachen. Fir Ort, Lage, MaBe und etwaige
Einbauten auf der Mietfléche ist deshalb nur das ortliche
Aufmass gliltig. Anspriiche gegen den Veranstalter und
die Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur infol-
ge von Abweichungen zur Standbestétigung knnen nicht
geltend gemacht werden.

5.2. Aus organisatorischen Griinden kénnen Sténde von
der Ausstellungsleitung auf einen anderen Platz verlegt
werden. Hindernisse, bedingt durch die Beschaffenheit
der Halle oder des Geléndes, berechtigen nicht zum
Schadensersatz oder Riicktritt vom Vertrag.

5.3. Ist mit dem Aufbau des Standes am Tage vor der
Eréffnung bis zwei Stunden vor dem offiziellen Aufbau-
ende nicht begonnen worden, so erklart der Aussteller
hierdurch seine Nichtteilnahme an der Ausstellung. Der
Stand steht dann zur freien Verfiigung der Ausstellungs-
leitung. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Standmiete
bleibt bestehen.

5.4. Standlibernahme. Der Aussteller ist verpflichtet, den
Stand bis spatestens 2 Stunden vor Beginn der Veran-
staltung komplett aufgebaut und bestiickt zu haben. Die
Standftdche istim Zustand, wie ibernommen, spétestens
zu dem fiir die Beendigung des festgesetzten Termins
zurlickzugeben. Fiir Beschadigung und Verschmutzung
des FuBbodens, der Wande und des miet- oder leihweise
zur Verfigung gestellten Materials haftet der Aussteller.
Dies gilt besonders fiir die riickstandslose Entfernung
von (Teppich-) Klebeband. Es darf nur riickstandsfrei
entfernbares  Teppichklebeband verwendet werden.
Sollten noch Klebereste auf der Standfldche, den Wanden
oder des zur Verfiigung gestellten Materials vorhanden
sein, hat der jeweilige Aussteller die Kosten fiir die Reini-
gung zu tragen. Diese betragen 50,- € pro Ifd. m.

5.5. Im Interesse aller teilnehmenden Aussteller und
Besucher ist es untersagt, den Abbau (Abtransport von
Messegut und Abbau von Sténden) vor Beendigung der

ilnahmerichtlinien

Messe vorzunehmen. Bei Zuwiderhandlungen wird dem
jeweiligen Aussteller ein BuBgeld in Hohe von mindes-
tens 500 Euro zzgl. giiltiger MwSt. auferlegt.

5.6. Es darf nur schwer entflammbares Standmaterial
aufgebaut werden (B1-klassifiziert)! Das Ausstellen von
Ausstellungsgiitern {iber die normale Standhdhe (2,50
m) hinaus muss der Ausstellungsleitung vor dem Aufbau
bekannt gemacht werden und von ihr genehmigt werden.
5.7. Die Ausgabe und der Ausschank von Kostproben,
Speisen, Kaffee, alkoholischen und alkoholfreien Getran-
ken ist strengstens untersagt und ausschlieBlich dem
Hallencaterer vorbehalten.

Alle brennbaren Dekorationsmaterialien und Ausstel-
lungsstiicke miissen feuerhemmend imprégniert sein.
Der Nachweis hiertiber ist vom Aussteller zu erbringen.
6. Zahlungsbedingungen

6.1. Die Teilnahmegebiihren werden in zwei Betragen
berechnet: 50% 10 Tage nach Erhalt der Auftrags-
bestétigung/ Rechnung 50% am 10.04.2026, mit der
Schlussrechnung. Diese Rechnungen sind innerhalb von
10 Tagen zur Zahlung fallig. Bei Zulassungen von Anmel-
dungen, die innerhalb von acht Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn erfolgen, wird die Zahlung der gesamten
Miete sofort fallig.

6.2. Reklamationen sind unverziiglich nach Empfang der
Rechnung schriftlich geltend zu machen. Spétere Einwén-
de konnen nicht anerkannt werden.

6.3. Werden Rechnungen auf Wunsch des Ausstellers an
einen Dritten ausgestellt, so bleibt der Aussteller gleich-
wohl Schuldner. Der Veranstalter ist berechtigt, von dem
Vertrag zuriickzutreten, wenn die vorstehenden Zah-
lungsziele um mehr als drei Tage {iberschritten werden.
6.4. Die in Rechnung gestellte Standgebiihr muss voll-
standig am Tage des Messeaufbaus auf dem Konto der
Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur gutge-
schrieben sein. Es erfolgt ansonsten keine Zulassung
zum Messeaufbau. Bei kurzfristiger Anmeldung zur
Messe (weniger als vier Wochen vor der Messe) muss
der Aussteller den Nachweis der Bankiiberweisung
bei Messeaufbau fiihren oder alternativ bar bezahlen.
Alle Beitrdge sind auf das Konto Birgit Zwi-
cklinski  Promotion- und Eventagentur unter An-
gabe der Rechnungsnummer zu  berweisen.
Mahnungen erfolgen kostenpflichtig!

6.5. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen
MwSt.

7. Riicktritt, Nichtteilnahme, fehlender Zahlungseingang
Absagen durch den/die Teilnehmer/in

Erfolgt eine Absage durch den/die Teilnehmer/in nach
Ablauf des gesetzlichen Widerrufsrechtes ist die Teil-
nahmegebiihr in voller Hohe zu entrichten. Eine entspre-
chende Erkldrung des/der Teilnehmers/ Teilnehmerin
bedarf der Schriftform.

Wenn der Stand ohne Vorankiindigung nicht bezogen
wird, ist die Teilnahmegebiihr in voller Hohe zu ent-
richten; auch dann, wenn der Veranstalter den Stand
anderweitig vergibt. Dem Aussteller bleibt der Nachweis
unbenommen, dass kein Schaden oder ein geringerer
Schaden entstanden ist.

Firmen, die ihren angemieteten Stand nicht belegen, sind
auBerdem dazu verpflichtet, den Stand in einen ausstel-
lungsméBigen Zustand zu versetzen. Andernfalls ist der
Veranstalter berechtigt, den Stand auf Kosten des Aus-
stellers zu dekorieren.

Der Aussteller kann einen Ersatzaussteller benennen,
dieser kann jedoch ohne Angabe von Griinden vom Ver-
anstalter abgelehnt werden.

Unabhéngig davon ist die Geltendmachung von Scha-
densersatzanspriichen seitens des Veranstalters.
AuBerdem ist der Aussteller verpflichtet, die auf seine
Veranlassung entstandenen Kosten aus bereits erteilten
Auftragen, auch an Dritte, zu ersetzen.

Ein Riicktrittsantrag hat auf jeden Fall per Einschreiben
schriftlich zu erfolgen.

8. Mitaussteller und Gemeinschaftsstande

Der Aussteller benétigt bei Uberlassung des Standes an
Dritte die Zustimmung der Birgit Zwicklinski Promotion-
und Eventagentur. Mitaussteller sind in der Anmeldung
anzugeben. Es wird eine Mitausstellergebiihr von 150
Euro und eine Werbepauschale von 145 Euro netto (zzgl.
gliltiger MwSt.) erhoben

9. Bewachung

9.1. Der Veranstalter empfiehlt, wertvolle, leicht zu
entfernende Gegenstande unter Verschluss zu halten.
Leistungen zur Obhut, Verwahrung oder sonstigen Wahr-
nehmungen von Interessen der Aussteller werden nicht
erbracht.

9.2. Fir die Beaufsichtigung und Bewachung des Stan-

des wahrend der Messezeiten und beim Auf- und Abbau
ist der Aussteller selbst verantwortlich.

10. Technische Leistungen

10.1. Der Aussteller erhdlt ca. vier Wochen vor Messebe-
ginn die Technischen Informationen zugeschickt.

10.2. Installationen (Strom, Wasser) Dienstleistungen
(Gabelstapler, WLAN)

Installationen (Wasser, Strom) und Dienstleistungen
kénnen nur beriicksichtigt werden, wenn der Bedarf
angemeldet wurde, diesbeziigliche Felder sind im An-
meldeformular vorgesehen. Die Bestelltermine miissen
eingehalten werden. Fiir Bestellungen, die nach der
gesetzten Frist eingehen, berechnen wir eine zusatz-
liche Bearbeitungsgebiihr in Hohe von 50,- € pro Fall.
Einrichtung und Verbrauch gehen zu Lasten des Aus-
stellers. Der Standinhaber haftet fiir alle Schaden, die
durch Benutzung nicht gemeldeter und nicht von den
Ausstellungsinstallateuren  ausgefiihrten Anschliissen
entstehen. Die Ausstellungsleitung haftet nicht fiir Unter-
brechungen oder Leistungsschwankungen der Strom,
Wasser-/ Abwasserversorgung. Mit der Bereitstellung
werden externe Dienstleister beauftragt, die in dem je-
weiligen Fall auch die Vertragspartner der ausstellenden
Firmen sind. Es gelten die AGB der externen Dienstleis-
ter. Die Abrechnung der jeweiligen Dienstleistungen/
Installationen erfolgt Uiber den Veranstalter, Birgit Zwi-
cklinski Promotion- und Eventagentur

10.3. Auftrage bezliglich Standausstattung werden, wenn
sie beim Veranstalter bestellt sind, direkt mit der Birgit
Zwicklinski Promotion- und Eventagentur geschlossen.

11. Versicherung und Haftung

11.1. Die Versicherung aller Ausstellungsgiiter sowie
aller sonstigen Gerdte und Einrichtungen, alle Risiken
des Transports vor, wahrend und nach der Fachveran-
staltung, insbesondere gegen Beschadigung, Diebstahl
usw. ist Angelegenheit des Ausstellers bzw. dessen Be-
auftragten.

11.2. Der Aussteller bzw. dessen Beauftragter haftet fiir
alle Schaden, die durch dessen Teilnahme gegentiber
Dritten verursacht werden, einschlieBlich der Schaden,
die an Gebauden auf dem Veranstaltungsgelande sowie
an diesen und dessen Einrichtungen entstehen.

11.3. Der Veranstalter haftet in keinem Falle fiir Perso-
nen- und Sachschaden.

11.4. Er haftet insbesondere auch dann nicht fiir Besché-
digungen von Geraten und Einrichtungen des Ausstellers
und dessen Beauftragten, wenn auch im Einzelfall die
Standmontage bzw. Standdekoration vom Veranstalter
tibernommen wurde. Auch beim Versagen der Leitungen
bzw. Stérungen in der Zufuhr von Strom oder Wasser
haftet der Veranstalter nicht fiir die den Ausstellern ent-
stehenden Schaden.

11.5. Der Aussteller stellt dem Veranstalter dariiber
hinaus mit seiner Anerkennung dieser Teilnahmebedin-
gungen ausdriicklich von jeglichen eventuellen eigenen
Regressanspriichen und Regressanspriichen Dritter frei.
11.6. Die Baurichtlinien des Veranstalters sind unbe-
dingt einzuhalten. Die Veranstalter konnen von einem
Teilnehmer nicht haftbar gemacht werden, falls diesem
durch diese Baurichtlinien und der damit verbundenen
Vorschriften Nachteile entstehen.

11.7. Sollte die Messe infolge héherer Gewalt ausfallen
oder abgebrochen werden, so ist die Verantwortung des
Veranstalters aufgehoben. Er ist in diesem Falle zu kei-
ner Entschadigung gegentiber dem Aussteller verpflich-
tet. Die eingenommenen Gelder gelten als erworben.

11.8. Falls die Fachveranstaltung aus irgendwelchen
Griinden terminlich oder 6rtlich verlegt, ganz abgesagt
wird, oder die angemeldete Thematik in eine andere
stattfindende Thematik eingegliedert wird, kénnen ge-
gentiber dem Veranstalter keinerlei Regressanspriiche
gestellt werden. Diese Haftungsbegrenzung bzw. dieser
Haftungsausschluss gelten nicht fiir Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrldssigen Pflichtverletzung des
Veranstalters oder einer vorsatzlichen oder fahrlassigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Er-
fiillungsgehilfen des Veranstalters beruhen.

12. Hohere Gewalt

12.1. Unter hoherer Gewalt verstehen sich unabwend-
bare Ereignisse, welche das offentliche Leben durch z.B.
Verordnungen einschrénken oder unméglich machen,
2.B. Pandemien oder Epidemien, Naturkatastrophen
(z.B. Erdbeben, Uberschwemmungen, ...) aber auch
niederer Zufall wie Aufruhr, Blockade, Brand, Sabotage,
Streiks, Terrorismus, Verkehrsunfélle oder im industriel-
len Sinne Produktionsstérungen. Aufgrund von héherer
Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse, die nicht vom
Veranstalter zu verantworten sind, ist der Veranstalter
berechtigt, die Veranstaltung vor Er6ffnung abzusagen.

In diesem Fall kann der Veranstalter von der Standmiete
50 % als Unkostenbeitrag einbehalten. Durch den Un-
kostenbeitrag soll sichergestellt werden, dass die dem
Veranstalter bereits entstandenen Kosten aufgefangen
werden. Muss die Ausstellung nach Beginn aufgrund von
héherer Gewalt, unvorhersehbaren Ereignissen oder be-
hordlicher Anordnung geschlossen bzw. abgebrochen
werden, bleibt die vertragliche Zahlungsverpflichtung
des Ausstellers in voller Hohe bestehen

12.2. Sollte der Veranstalter in der Lage sein, die Ver-
anstaltung an einem spéteren Termin oder an einem
anderen zumutbaren Ort durchzufiihren, ist das durch
den Veranstalter so friih wie moglich mitzuteilen. Im Falle
der Verlegung der Veranstaltung bestehen die Zahlungs-
verpflichtungen des Ausstellers fort; die bereits erfolgte
Anmeldung des Ausstellers besteht fort und gilt auch
fiir das Folgejahr. Schadensersatzanspriiche des Aus-
stellers gegentiber dem Veranstalter im Zusammenhang
mit der Absage oder der Verlegung einer Veranstaltung
sind in jedem Fall ausgeschlossen. Fiir den Fall, dass zur
Durchfiihrung einer Ausstellung besondere SchutzmaB-
nahmen behdrdlich angeordnet oder sonst zum Schutz
der Gesundheit der Aussteller notwendig werden wie
zum Beispiel das Anbringen von Plexiglasscheiben, die
Installation von Desinfektionsmitteln 0.4., werden diese
MaBnahmen vom Veranstalter veranlasst. Die hierbei
anfallenden notwendigen Kosten fiir beispielsweise die
Anlieferung und Installation tragt der Aussteller anteilig
13. Offentlich-rechtliche Bestimmungen

13.1. Der Aussteller verpflichtet sich, alle orts-, bau- und
gewerbepolizeilichen Vorschriften bzw. Anordnungen
genauestens zu beachten.

14. Verjahrung, Erfiillungsort, Gerichts-stand

14.1. Anspriiche der Aussteller gegen den Veranstalter
verjahren in vier Wochen nach Ende der Veranstaltung,
so-weit nicht Anspriiche aus vorsétzlichem Verhalten
des Veranstalters betroffen sind. Anspriiche des Aus-
stellers gegen den Veranstalter wegen Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung des
Veranstalters oder einer vorsatzlichen oder fahrldssigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Er-
fiillungsgehilfen des Veranstalters beruhen, unter-liegen
der gesetzlichen Verjéhrung.

14.2. Fir die Rechtsbeziehungen aus und im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht
unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen tiber Vertrége tiber den internationalen Waren-
kauf (CISG).

15. Bild- und Tonaufnahmen, Fotografieren

15.1. Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Bild-
und Tonaufzeichnungen vom Ausstellungsgeschehen,
von den Ausstellungsbauten und -standen sowie den
ausgestellten Gegenstanden anfertigen zu lassen und
fiir Werbung und Presseveréffentlichungen zu verwen-
den. Das gilt auch fiir Aufnahmen, die von den Medien
mit Zustimmung des Veranstalters direkt angefertigt
werden. Wir weisen im Zusammenhang mit der Anfer-
tigung der vorgenannten Erzeugnisse darauf hin, dass
wir bei der Veranstaltung fotografieren und filmen. Diese
Aufnahmen verwenden wir zur Dokumentation der Veran-
staltung und fiir die Offentlichkeitsarbeit. Eine Nutzung
erfolgt auf unserer Website, in Printmedien zur Ausstel-
ler- und Besucherkommunikation (auch Akquise) sowie
in unseren Social-Media- Kanélen (Facebook, Instagram,
LinkedIn, Xing, YouTube). Ausgewdhlte Aufnahmen wer-
den im Rahmen der Pressearbeit den Fachmedien zum
Download auf der Webseite angeboten.

15. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschaftsbedingungen
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinba-
rungen unwirksam sein oder werden, so soll hierdurch
die Giiltigkeit aller 1 Besti oder Verein-
barungen nicht beriihrt werden. Bei Unwirksamkeit einer
Bestimmung tritt an deren Stelle die einschldgige gesetz-
liche Bestimmung (§ 306 Abs. 2 BGB). 32. Erfiillungsort,
Gerichtsstand

16. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Neumiinster, sofern der Kunde
Unternehmer im Sinne §14 BGB ist. Der Vertrag unterliegt
ausschlieBlich deutschem Recht ohne dessen etwaigen
Verweis auf ein anderes ausldndisches Recht.

17. Mit dieser Ausgabe der Ausstellerinformationen vom
Oktober 2023 verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Giiltigkeit. Dies gilt insbesondere filr die Preise.

Hohen Demzin, im Oktober 2023

Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur
www.fabrik10.de

www.biogas-branchentreff.de
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Donnerstag, 28. Mai 2026

1. Name und Kontaktdaten des fir die Verarbei-
tung Verantwortlichen sowie des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten fur die Da-
tenverarbeitung durch:

Verantwortlicher: Birgit Zwicklinski Promotion-
und Eventagentur, Klein Kéthel 17b

17166 Hohen Demzin, Deutschland

Email: birgit.zwicklinski@fabrik10.de

Telefon: +49 (0) 176 61751682

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte von
Birgit Zwicklinski Promotion- und Eventagentur
ist Frau Birgit Zwicklinski unter der o.g. An-
schrift, zu Hd. Frau Zwicklinski, erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezo-
gener Daten sowie Art und Zweck und deren
Verwendung

Wenn Sie das Anmeldeformular ausfiillen, erhe-
ben wir folgende Informationen :

e Firma

e Anschrift

* Ansprechpartner, Vorname, Nachname,

e Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobil-
funk)

e Email- und Internet-Adresse

¢ gglfs. Unterausstellerdaten (Firma und An-
schrift)

* gdfis. eine abweichende Rechnungsanschrift
(Firma und Anschrift)

e Informationen zu Produkten
Dienstleistungen die Sie ausstellen

und/oder

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

¢ um Sie als unseren Kunden identifizieren
zu kénnen;

¢ zur Kommunikation mit lhnen;

* zur Auftragsbestatigung;

* zur Rechnungsstellung;

e zur Ausstellerverdffentlichung auf den Inter-
netseiten, dem Messeflyer und/oder anderen
Messe-Veroffentlichungen.

Die Datenverarbeitung erfolgt fiir die Erflllung
eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind
und auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs.
1 S. 1 tit. b DSGVO zu den genannten Zwecken
fur die angemessene Bearbeitung des Vertra-
ges und fir die beidseitige Erfullung von Ver-
pflichtungen aus dem Vertrag erforderlich. Die
fur den Vertrag von uns erhobenen personenbe-
zogenen Daten werden bis zum Ablauf der ge-
setzlichen Aufbewahrungspflicht (6 Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vertrag

inweise zur Datenverarbeitung

beendet wurde,) gespeichert und danach ge-
|6scht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs,
1 S. 1 lit. ¢ DSGVO aufgrund von steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Doku-
mentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO)
zu einer langeren Speicherung verpflichtet sind
oder Sie in eine dartberhinausgehende Spei-
cherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Ubermittlung lhrer persénlichen Daten an
Dritte zu anderen als den im Folgenden aufge-
fuhrten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
fur die Abwicklung des Vertrages mit lhnen er-
forderlich ist, werden lhre personenbezogenen
Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehort
insbesondere die Weitergabe zum Zwecke der
Erstellung des Messeflyers und/oder Kollektiv-
anzeigen in Printmedien. Die weitergegebenen
Daten durfen' von dem Dritten ausschlieBlich zu
den genannten Zwecken verwendet werden

4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

* gemaB Art. 7 Abs. 3 DSGVO lhre einmal er-
teilte Einwilligung jederzeit gegenliber uns
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwil-
ligung beruhte, fir die Zukunft nicht mehr
fortfihren dirfen;

* gemaB Art. 15 DSGVO Auskunft Uber lhre
von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere kdnnen
Sie Auskunft Uber die Verarbeitungszwecke,
die Kategorie der personenbezogenen Da-
ten, die Kategorien von Empfangern, gegen-
tber denen lhre Daten offengelegt wurden
oder werden, die geplante Speicherdauer,
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Léschung, Einschréankung der Verarbeitung
oder Widerspruch, das Bestehen eines Be-
schwerderechts, die Herkunft ihrer Daten,
sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,
sowie Uber das Bestehen einer automati-
sierten Entscheidungsfindung einschlieBlich
Profiling und ggf. aussagekréftigen Informa-
tionen zu deren Einzelheiten verlangen;

* gemaB Art. 16 DSGVO unverziglich die
Berichtigung unrichtiger oder Vervollstandi-
gung lhrer bei uns gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu verlangen;

* gemaB Art. 17 DSGVO die Léschung lhrer

bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Ver-
arbeitung zur Auslibung des Rechts auf freie
MeinungsauBerung und Information zur Er-
fullung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Grinden des offentlichen Interesses oder
zur Geltendmachung, Ausiibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen erforder-
lich ist;

* gemaB Art. 18 DSGVO die Einschrankung
der Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit
der Daten von lhnen bestritten wird, die Ver-
arbeitung unrechtmaBig ist, Sie aber deren
Léschung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr bendtigen, Sie jedoch diese zur Gel-
tendmachung, Ausibung oder Verteidigung
von Rechtsansprlichen bendtigen oder Sie
gemaB Att. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung eingelegt haben

* gemaB Art. 20 DSGVO Ihre personenbezo-
genen Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-
ben, in einem strukturierten gangigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten
oder die Ubermittlung an einen. anderen
Verantwortlichen zu verlangen und

* gemaB Art. 77 DSGVO sich bei einer Auf-
sichtsbehdrde zu beschweren. In der Regel
konnen Sie sich hierfiir an die Aufsichtsbe-
horde lhres tblichen Aufenthaltsortes , oder
Arbeitsplatzes oder unseres Geschéftssitzes
wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern lhre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemaB
Art. 6 Ans.s. t lit. f DSGVo verarbeitet werden,
haben Sie das Recht, gemaB Art 21 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten einzulegen, soweit daflr
Griinde vorliegen, die sich aus lhrer besonderen
Situation ergeben.

Mochten Sie von lhrem Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen, genitgt eine E-Mail an birgit.
zwicklinski@fabrik10.de

Ich / wir haben diese Datenschutzhinweise
gelesen und verstanden und bestdtigen das
Einversténdnis nachstehend mit unserer Unter-
schrift.

Ein Doppel dieser Hinweise wurde mir / uns
ausgehdndigt.

Ort Datum

Firmenstempel

Unterschrift

www.biogas-branchentreff.de



	Rechnungsadresse 2: 
	Dienstleistungen 2: 
	Straße 2: 
	PLZ / Ort 2: 
	Ansprechpartner 2: 
	Telefon/Fax 2: 
	E-Mail 2: 
	Internet 2: 
	USt: 
	-ID 2: 

	Firma 3: 
	Straße 3: 
	PLZ / Ort 3: 
	Breite 2: 
	Stehtisch 2: 
	Barhocker 2: 
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: Off
	Kontrollkästchen 4: Off
	Tiefe 2: 
	Standfl 2: 
	qm 2: 
	Preis 2: 
	Preis 3: 
	Preis 4: 
	Preis 5: 
	Preis 6: 
	Preis 7: 
	Preis 8: 
	Preis 9: 
	Firma 2: 
	Ort: 
	Datum: 
	Ort 2: 
	Datum 2: 


